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III.
Es verbleiben bis auf weiteres bei der Notunterstützung:

1.Die Auslandschweizer mit Ausnahme derjenigen Schweizer, welche zwar im
Ausland wohnen, jedoch in einem in der Schweiz liegenden Betriebe arbeiten.
Art. 1, Absatz 2 der „Verbindlichen Weisungen". Zur Zeit wird geprüft, ob
nicht auch die Auslandschweizer unter die Lohnersatzordnung gestellt werden
können.

2. Rekruten, sofern sie das 25. Altersjahr noch nicht vollendet haben. Art. 4,
Absatz 1 der „Verbindlichen Weisungen".

3. Landwirte und selbständig Erwerbende können weiterhin bis zur Einführung
einer besonderen Verdienstausfall-Beihilfe Anspruch auf die Notunterstützung
erheben. Steht ein Landwirt oder selbständig Erwerbender gleichzeitig in einem
Dienstverhältnis (z. B. als Arbeiter, Angestellter, Taglöhner), so ist grund-
sätzlich zu prüfen, ob er auf Grund dieses unselbständigen Erwerbes Anspruch
hat auf Lohnausfallentschädigung. Ist dies der Fall, so kommt eine Notunter-
Stützung nicht mehr in Betracht für allfälligen Verdienstausfall aus selbständigem
Erwerb. (Unter Vorbehalt von Art. 41 der „Verbindlichen Weisungen"). In
Grenzfällen hat die Lohnausgleichskasse eine Bescheinigung auszustellen, wenn
der Wehrmann nicht von ihr für die Auszahlung der Lohnausfallentschädigung
angenommen wird.

Urlaubswesen.
Vorwort der Redaktion: Wir geben anmit zwei Einsendungen Raum, die sich mit

der Kontrolle der Urlauber im Soldbeleg sowie im Standort- und Bestand-Beleg be-
fassen. Die bisher gültige Urlaubsregelung ist zwar durch die 2. Generalmobilmachung
wieder überholt worden, doch bieten die Vorschläge für spätere Dienste wertvolle Winke.

w.
Kontrolle der Urlauber.

Von Fourier Baumgartner Titus.
Ueber das Urlaubswesen und deren Kontrolle ist im Aktivdienst schon viel

geschrieben worden; es ist dies für den Rechnungsführer auch ein so wichtiger
Faktor, dass er dieser Arbeit die grösste Sorgfalt schenken muss. Wenn im
„Fourier" nochmals dieses Thema besprochen werden soll, so deshalb, um jedem
Rechnungsführer verschiedene Kontrollen zu zeigen, damit er die geeignetste
wählen kann.

Für jeden Wehrmann der Einheit, sowie der zugeteilten Mannschaften wird
eine Kontrollkarte, gemäss nachstehender Abbildung, ausgestellt. In einem Karten-
kästen ist der Bestand folgendermassen zusammengestellt und mit Kartenreiter
geordnet:

1. Offiziere
2. Unteroffiziere
3.Mitr. (untergeordnet von A—Z)
4. Fhr. (untergeordnet von A—Z)
5. Vom E. M. D. Dispensierte
6. In andere Einheiten Uebergetretene
7. Aus div. Gründen Entlassene (z. B. M. S. A.)
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Ueberschrieben wird die Karte mit den Personalien des Wehrmannes. (Keine
Kontroll-Nr.). Der Eintrag der Diensttage erfolgt bei Abschluss jeder Soldperiode.
Die drei S. P. eines Monats kommen auf die gleiche Linie.

In Kolonne U.T. kommen alle Urlaubstage, besoldete und unbesoldete.
In Kolonne Diensttage D. B.-Eintragung, die besoldeten Diensttage.
In die Kolonne „Nicht besoldet", die nicht besoldeten Diensttage.

Das Total der letzten zwei Koloninen rnuss das Total der Monatstage ergeben.
In Kolonne Transport-Gutscheine kommt der Eintrag des Transportgut-

Scheines oder der Reise-Entschädigung, gemäss den letzten Weisungen. (Pro Monat
ein Transportgutschein oder eine R. E. bei minimal 21 Tage Dienstleistung.)

Für die ausgestellten Lohnausgleichskarten ist ebenfalls eine Kolonne aus-
zufüllen.

Die Karte wird am besten und am schnellsten ausgefüllt beim Erstellen des

Soldbeleges und der Soldsäcklein. Urlaubstage werden mit einem Querstrich, Reise-

tage mit einer Null und Diensttage mit geradem Strich versehen. Ist ein Mann zeit-
weilig einer andern Einheit zugeteilt, z. B. Skikurs, werden die betreffenden
Diensttage mit der Art des Dienstes überschrieben. Diese Kontrolle hat den Vorteil,
dass sie sehr übersichtlich ist, indem so wenig wie möglich Zahlen geschrieben
werden müssen.

Alle zwei Monate müssen Mannschafts-Kontrollen abgeschlossen werden. Um
die Anzahl Diensttage ermitteln zu können, benötigt man nur die Addition zweier
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Zahlen. (Kolonne Eintragung im D. B.) Auf der Vorderseite der Karte ist Platz
für 20 Monate, während sich auf der Rückseite nur einfache Lineatur befindet
für alle Mutationen, die sich während des Dienstes ereignen.

Urlauber und kein Ende.
Von Fourier Guntrum.

Seit der neue Urlaubsbefehl erlassen wurde, ist es aus mit dem Urlaub
für die Fouriere. Den grössten Teil unserer Arbeitszeit verbringen wir über
unsere Urlaubskontrollen gebeugt. Wenn noch jeder den ihm zugesprochenen
Urlaub einhalten würde, so ginge es noch an. Erhält da einer einen 20-tägigen
Urlaub. Nach 3 Tagen steht er wieder da, wenn möglich am Soldtag, und sagt:
Mein Meister hatte keine Arbeit für mich, hier stehe ich zur Verfügung des Vater-
landes. Ein anderer schreibt, telefoniert oder telegrafiert, dass er nicht einrücken
könne, da er so viel Arbeit habe, die Frau oder das Kind sei krank, usw. Wir
müssen unsere Kontrollen abändern je nach dem Entscheid des Kp.-Kdt. Glück-
licherweise haben eine ganze Menge Geschäfte und Druckereien sich unser an-

genommen und Urlaubskontrollen konstruiert für jeden Geschmack. Man hat uns
dadurch die Arbeit sehr erleichtert.

Aber für eine Arbeit hats noch keine Erleichterung gegeben. Die Belege
„Standort und Bestand" und „Sold" erhalten eine riesige Länge. Für eine Kp. von
200 Mann sind Soldbelege von 8 Seiten keine Seltenheit. Aber wie soll das ver-
einfacht werden?

Am einfachsten gehts so: Es werden nur die effektiven Urlaubstage der be-
treffenden Soldperiode gemeldet. Man hat auf diese Art die Möglichkeit viele

Einzelgänger zusammenzuziehen. Es kommen doch jeden Tag einige aus dem
Urlaub zurück. Jeden Tag meldet sich wieder die entsprechende Anzahl ab.

Diese Leute haben nur in den wenigsten Fällen dieselbe Urlaubsdauer. Statt dass

nun jeder einzelne Mann notiert werden muss, wird nun gemeldet: 10 Sdt. (Nr. 20,
35,47 etc.) den 24.—31. 3. i. Urlaub. Der Beleg „Standort und Bestand" wird nun
noch kürzer, da man hier ja nicht nach Grad auseinanderhalten muss. Die
Revision kann anhand der Standort- und Bestand-Belege die Urlaubsdauer des

einzelnen Wehrmannes nun auch leicht zusammenstellen, unter Umständen noch
leichter als nach dem alten Modus. Denn häufig wird ja der Urlaub nachträglich
verlängert oder der Mann muss vor Ablauf des Urlaubes wieder aufgeboten
werden. Nun stimmen die in der letzten Soldperiode gemeldeten Urlaubstage nicht
mehr überein mit den Tatsachen. Das bedingt Korrekturen. Wird gar die ganze
Mannschaft durch Alarm auf einen Tag aufgeboten, so war die ganze Arbeit der
vorzeitigen Urlaubsmeldung im Standort- und Bestand-Beleg vergeblich.

Zur Illustration einen Soldbeleg nach dem alten Modus. (Der Standort- und
Bestand-Beleg ist von gleicher Länge.) Wie zierlich sieht dagegen der gekürzte
Beleg aus!
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Soldbeleg nach dem alten Modus:

Sfab oder Einheit - Etat-major ou unife: R. 5 Periode:
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Anmerkung:. Nach der Schlussaddition Ist diese Liste vom Rechnungsführer zu visleren. Die Liste dient ohne weiteres als Beleg.

Notes. Aprfca l'additlon finale, cette pttce deit ötre vls6e par le coraptable. Cette liste tient lieu de plfece comptable.
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Gekürzter Beleg:
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Anmerkung. Nach der Schlussaddition ist diese Liste vom Rechnungsführer zu visieren. Die Liste dient ohne weiteres als Beleg.

Notes. Aprfis l'addltlon finale, cette plfcce doit £tre vis6e par le cOmptable. Cette liste tient Heu de pRce comptable.
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